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Stadt Plön
Der Bürgermeister

Niederschrift
Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Plön

Sitzungstermin: Donnerstag, 17.06.2021, 18:33 Uhr

Raum, Ort: Aula am Schiffsthal, Am Schiffsthal 10, 24306 Plön

Sitzungsbeginn: 18:33 Uhr

Sitzungsende: 23:17 Uhr

Anwesende:

 

Herr Ingo Buth - - Vorsitz -

Herr Thorsten Roth - - Mitglied, stellv. Vorsitzender -

Herr Valentin Goerg - - Mitglied -

Herr André Jagusch - - Mitglied -

Herr Thore Kalinka - - Mitglied -

Herr Thure Koll - - Mitglied -

Herr Bastian Landschof - - Mitglied -

Herr Dirk Meußer - - Mitglied -

Frau Stefanie Meyer - - Mitglied -

Herr Jörg Schröder - - Mitglied -

Herr Detlef Erdtmann - - Mitglied -

Herr Lars Winter - - Bürgermeister -

Frau Ulrike Torges - - Gleichstellungsbeauftragte -

Herr Stefan Kruppa - - Ratsherr, Gast -

Herr Yorck Wegener - - Ratsherr, Gast -

Frau Dorit Dahmke - - Umweltschutzbeauftragte, Gast -

Herr Kai Böhrens - - Wehrführer -

Herr Volker Dührkoop - - stellv. Wehrführer -

Frau Birte Taube - - Verwaltung, bis TOP 5 -

Frau Nicole Wenz-Johanns - - Verwaltung -
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Herr Nikolas Titze - - Verwaltung -

Frau Anja Rüstmann - - Presse, KN -

Herr Ingo Bausdorf - - Protokollführung -

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
und der Beschlussfähigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung und Beschluss über den Ausschluss der 
Öffentlichkeit gem. § 46 Abs. 8 der Gemeindeordnung für Schleswig-Hols-
tein

3 Niederschrift über die letzte Sitzung vom 31.05.2021

4 Berichte

4.1 Berichte im Rahmen des Berichtswesens

4.2 Berichte aus der Selbstverwaltung

4.3 Controlling – Bericht über die Beschlüsse

5 Einwohner:innenfragestunde

6 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse aus der 
Sitzung vom 31.05.2021

7 Zuschussanträge des Vereins Stadtmarketing Plön am See e.V.; hier: Be-
ratung und Beschluss
Vorlage: VO/RV/2021/2297

8 Stellenplan 2021
Vorlage: VO/RV/2021/2258

9 Produkthaushalt der Stadt Plön für das Haushaltsjahr2021
Vorlage: VO/RV/2021/2287

9.1 Produktbuch des Hauptausschusses für das Haushaltsjahr 2021

9.2 Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2021

Nichtöffentlicher Teil:
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10 Berichte

10.1 Berichte im Rahmen des Berichtswesens

10.2 Berichte aus der Selbstverwaltung

10.3 Personalbericht

11 Vertragsangelegnheiten; hier: Erbbaurechtsvertrag mit dem PSV
Vorlage: VO/RV/2021/2311

Protokoll

Öffentlicher Teil:

1 . Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

Beratungsverlauf:  

Hauptausschussvorsitzender Buth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 

Er stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit des Gremiums 
fest.  

2 . Feststellung der Tagesordnung und Beschluss über den Ausschluss 
der Öffentlichkeit gem. § 46 Abs. 8 der Gemeindeordnung für Schles-
wig-Holstein

Beratungsverlauf: 

Der Vorsitzende schlägt auf Anraten der Verwaltung vor, die TOPe 8 – Produkthaus-
halt der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2021 - und 9 – Stellenplan 2021 – zu tau-
schen. Eventuelle Änderungen des Stellenplans würden sich finanziell auf den Pro-
dukthaushalt auswirken. 

Ratsherr Dr. Erdtmann beantragt für die FWG – Plön – Fraktion, den zur Beratung in 
nicht öffentlicher Sitzung vorgesehenen TOP 11 – Vertragsangelegenheiten; hier: 
Erbbaurechtsvertrag mit dem PSV – in öffentlicher Sitzung zu behandeln. Er begrün-
det seine Forderung damit, dass das Vertragswerk von erheblicher allgemeiner Be-
deutung für die Stadt sei und somit ein gerechtfertigtes öffentliches Interesse be-
stünde. 

Der Vorsitzende führt hierzu aus, dass sich der Vertrag nach wie vor im Entwurfssta-
dium befindet. Bisher wurde in derartigen Fällen immer von der Schutzwürdigkeit der 
Belange der Vertragsparteien ausgegangen und nicht öffentlich beraten. 

Bürgermeister Winter ergänzt, dass sowohl wirtschaftliche Interessen des Vereins als 
auch der Stadt betroffen sind. Er ist prinzipiell ein Verfechter öffentlicher Beratungen, 
erwartet aber in diesem Fall auch eine ins Detail gehende Diskussion. Zudem sind 
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heute Abend keine Vereinsvertreter zugegen. Er befürwortet aus diesen Gründen ei-
ne Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit.       

Beschluss: 

TOP 11 – Vertragsangelegenheiten; hier: Erbbaurechtsvertrag mit dem PSV – wird in 
öffentlicher Sitzung behandelt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1                     Nein-Stimmen: 10                  Enthaltungen: 0 
Beschluss:
 
Die TOPe 8 und 9 werden getauscht. TOPe 10 und 11 werden in nicht öffentlicher 
Sitzung behandelt.  
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 1 Enthaltungen: 0

3 . Niederschrift über die letzte Sitzung vom 31.05.2021
Beratungsverlauf: 

Ratsherr Jagusch bittet um Korrektur einer Textpassage zu TOP 6 – Änderung der 
Kurabgabesatzung… (Seite 7, 1. Abs., Satz 4): "Die Inhaber:innen von Dauerkurkar-
ten, in der Regel Zweitwohnungsbesitzer:innen, sind von den ÖPNV – Vergünstigun-
gen ausgeschlossen, würden aber trotzdem ebenfalls mehr belastet. Dies würde ihn 
nicht überzeugen.“ 
Ratsfrau Meyer kritisiert, dass die Anlagen zum Protokoll über die letzte Sitzung noch 
nicht im Ratsinformationssystem Allris einzusehen sind. Verwaltungsseitig wird dar-
auf hingewiesen, dass die Anlagen einer Rundmail vom 16. Juli 2021 angehängt wa-
ren. Eine Einstellung in das Allris – Programm verzögert sich des Öfteren aus techni-
schen Schwierigkeiten.  
Weitere  Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 31. Mai 2021 
werden nicht erhoben. 

4 . Berichte

4.1 . Berichte im Rahmen des Berichtswesens
Beratungsverlauf:  Es liegen keine Berichte vor.

4.2 . Berichte aus der Selbstverwaltung
Beratungsverlauf: 

Ratsfrau Meyer musste Probleme mit Anlagen zu Sitzungsvorlagen im Programm 
Allris feststellen. Bürgermeister Winter bittet sie darum, sich in der Sache an Frau 
Schnell oder Herrn Mielke im Rathaus zu wenden. Für die Behebung von Funktions-
störungen im Allris – Programm ist nicht die IT – Abteilung im Hause, sondern der 
externe Anbieter CCEGOV zuständig. An diesen würden Beanstandungen weiterge-
leitet.  

Ausschussvorsitzender Buth schließt sich dem an; so kann die Mängelbeseitigung 
beschleunigt werden.   
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4.3 . Controlling – Bericht über die Beschlüsse
Beratungsverlauf:   

Es werden keine Nachfragen gehalten.

5 . Einwohner:innenfragestunde
Beratungsverlauf: 

Der Vorsitzende erläutert die Regularien für eine Teilnahme.

Herr Kai Böhrens, Wehrführer der Stadt Plön, ist sowohl personell als auch sachlich 
verantwortlich für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt. In diesem Zusammenhang 
möchte er über den Ausbauplan für den Pkw – Parkplatz am Feuerwehrhaus in-
formieren. Bereits im Jahr 2018 wurde ein Antrag gestellt, den Schotterplatz auszu-
bauen. Der jetzige Zustand entspricht nicht den Sicherheitsvorschriften der Hansea-
tischen Feuerwehr – Unfallkasse Nord. Es haben sich bisher mehrere Unfälle mit 
Personenschäden oder Sachschäden an Pkw ereignet. Er gibt zu bedenken, dass 
die Kamerad:innen bei jeder Witterung, so auch im Winter bei Schneelage und noch 
ungeräumten Straßen, alarmiert werden können. Bei der Anlage des Schotterplatzes 
war der seinerzeitige Grundgedanke gewesen, eine vollständige Bodenversiegelung 
zu vermeiden und die Wasserdurchlässigkeit zu erhalten. Diese eigentlich positive 
Intention hat sich im Laufe der Jahrzehnte leider ins Gegenteil verkehrt: Der Schotter 
hat sich mittlerweile durch die Auflast der Fahrzeuge verdichtet bzw. es haben sich 
Absenkungen gebildet, in denen nach Regenfällen Wasser steht. Bei Temperaturen 
um und unter dem Gefrierpunkt bildet sich Eis. Beide Zustände führen zu Glätte und 
erhöhen die Sturzgefahr, was in einigen Fällen zu Verletzungen führte. Die Hanseati-
sche Feuerwehr – Unfallkasse rät z. B. auch von Rasengittersteinen ab, da feuchtes 
Gras die Rutschgefahr erhöht. Rasenschotteroberflächen fördern die Bildung von 
Spurrillen und  erschweren die Schneeräumung. Die beste Homogenität bietet hin-
gegen eine trittsichere und ebene Pflasterung. Es geht allein darum, dass die frei-
willigen Einsatzkräfte ihre Fahrzeuge gefährdungsfrei dort abstellen können. Aus 
Sicht der Wehrführung erscheint eine Ertüchtigung des Unterbaus für Schwerlastver-
kehr als nicht notwendig. 

Stellvertretender Wehrführer Dührkoop ergänzt, dass sich durch die festgelegten 
Einsatzgrundzeiten regelmäßig Stresssituationen ergeben. Infolge der dadurch be-
dingten beschleunigten Bewegungsabläufe erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von 
Verletzungen durch Stürze, Ausrutschen u. ä. auf unebenem Boden, noch bevor der 
eigentliche Einsatz begonnen werden kann. Nicht jede Blessur wird auch gemeldet; 
ein verstauchter Fuß kann nach einigen Tagen wieder genesen sein, ohne dass eine 
offizielle Unfallanzeige erfolgt ist. Auch er erkennt einen dringenden Handlungsbe-
darf.          

Hauptausschussvorsitzender Buth bedankt sich und räumt ein, dass ihm noch nicht 
alle Aspekte, die für einen Ausbau der Stellplätze sprechen, bekannt gewesen sind. 

Bürgermeister Winter hat Überwegungsrechte zugunsten der Bahn prüfen lassen. 
Diese bestehen nicht. Der viele Tonnen schwere Spülwagen muss jedoch den Sand-
fang unterhalb der B 430 anfahren können. Dieses Teilstück wäre für eine höhere 
Belastungsklasse besonders zu ertüchtigen. 

Für Ratsherrn Jagusch steht es außer Zweifel, dass die Sicherheit der Feuerwehrleu-
te gewährleistet sein muss. Das Thema Schwerverkehr ist nach den Ausführungen 
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der Feuerwehrvorstandsmitglieder für diese nicht von Relevanz und müsste, unab-
hängig von der Parkplatzfrage, separat diskutiert werden.

Stellvertretender Wehrführer Dührkoop hält eine Teilfläche entlang des vorhandenen 
Zaunes für die Pkw von 80 Feuerwehrangehörigen für ausreichend. 

Ausschussvorsitzender Buth sieht eine grundsätzliche Diskussion darüber für erfor-
derlich an, ob der ganze Platz schwerlastverkehrfähig sein muss, nur eine Teilfläche 
davon oder ob eine bedarfsweise Befestigung, z. B. mit Stahlplatten, ausreichend 
wäre. Dies sollte auch von der Verwaltung geprüft werden. 

Ratsfrau Meyer merkt an, dass der Parkplatz für die Privatfahrzeuge der Feuerwehr-
angehörigen nicht schwerlastfähig sein muss. 

Ratsherr Jagusch rät dazu, die Mittel nicht zu streichen, sondern mit einem Sperr-
vermerk zu versehen, bis eine Klärung über die Art der baulichen Ausführung erfolgt 
ist.     

6 . Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
aus der Sitzung vom 31.05.2021

Beratungsverlauf:   

Bürgermeister Winter gibt bekannt, dass beschlossen wurde, dass der Bürgermeister  
mit dem Vorstand des PSV erneut Gespräche aufnimmt.
Im Anschluss an das Gespräch sollte den Fraktionen ein Vermerk übermittelt wer-
den. Ein Arbeitskreis sollte aus dem Bürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden 
gebildet werden, sollte die noch strittigen Punkte zeitnah vorberaten und dem       
Hauptausschuss einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

Diese Beschlusslage ist bereits überholt. Mittlerweile hat am 03. Juni 2021 ein Ge-
spräch mit dem PSV – Vorstand und dessen rechtlicher Beratung stattgefunden. Die 
zuvor noch unklaren Punkte konnten bereinigt werden; es handelte sich im Grunde 
um Kleinigkeiten. Die Anwälte arbeiten derzeit noch an Formulierungen des Ver-
tragswerks, so dass eine Beschlussfassung darüber in der Ratsversammlung am 30. 
Juni 2021 als gesichert angesehen werden kann.

7 . Zuschussanträge des Vereins Stadtmarketing Plön am See e.V.; hier: 
Beratung und Beschluss
Vorlage: VO/RV/2021/2297

Beratungsverlauf: 

Hauptausschussvorsitzender Buth verweist auf die Vorlage der Verwaltung. Es be-
steht der Wunsch, dass die Stadt die folgenden Veranstaltungen bzw. Maßnahmen 
fördern möge: 
2021: Weihnachtsbeleuchtung Fußgängerzone, Markt u. Lübecker Straße zur Ad-
ventszeit:                                                                                                          1.000  €
2021: Plöner Wintermärchen, Adventszeit:                                                      1.000  €
2022: Maibaum mit Rahmenprogramm:                                                           1.000  €
2022: Kulturnacht / Innenstadt                                                                          2.000  €
Summe 2021 / 2022:                                                                                        5.000  €

Ratsherr Jagusch wünscht sich für eine der nächsten Sitzungen des Hauptaus-
schusses, dass sich der neue Vorstand einmal persönlich vorstellen möge. 
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Der Vorsitzende befragt Bürgermeister Winter, der 2. Vorsitzender des Vereins ist, 
nach dessen Meinung hierzu. 

Bürgermeister Winter schlägt vor, dies für die August – Sitzung mitaufzunehmen. 

Ratsherr Landschof hinterfragt den Betrag in Höhe von 1.000 € für die Weihnachts-
beleuchtung. Er erinnert sich, dass vor zwei Jahren schon einmal ein Zuschuss für 
Weihnachtsleuchtsterne gewährt worden war. 

Bürgermeister Winter hebt hervor, dass es sich um zwei verschiedene Initiatoren 
handelt: Die Weihnachtssterne in den Linden am Marktplatz gehen auf die ISP zu-
rück. Die Leuchtbanner über der Fußgängerzone bis zur Lübecker Straße hat der 
Stadtmarketingverein angeschafft. Der Zuschuss trägt zur Abdeckung der Anbrin-
gungs- und Reparaturkosten bei; zur Finanzierung werden auch die Erlöse aus dem 
Verkauf der Adventskalender eingesetzt; es verbleibt aber dennoch eine Finanzie-
rungslücke. 

Der Hauptausschussvorsitzende verliest den Beschlussvorschlag: 
Beschluss:
   
Die Zuschüsse werden in der beantragten Höhe gewährt.   
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Bürgermeister Winter bedankt sich in seiner Eigenschaft als 2. Vorsitzender des 
Stadtmarketingvereins bei den Ausschussmitgliedern.   

8 . Stellenplan 2021
Vorlage: VO/RV/2021/2258

Beratungsverlauf: 

Wie Hauptausschussvorsitzender Buth einführt, haben die Mitglieder die Unterlagen 
seit Längerem über das Ratsinformationssystem Allris einsehen können. Er bittet die 
Verwaltung um nähere Erläuterungen zu dem umfangreichen Papier:

Bürgermeister Winter konstatiert, dass man sich im Hauptausschuss bereits ausführ-
lich über den Stellenplan ausgetauscht habe. Die personellen Verstärkungen in den 
Bereichen IT und Klimaschutz sind darüber hinaus in den Fraktionen erörtert worden. 

Ratsfrau Meyer wünscht zu wissen ob es möglich sei, aufgrund der hohen Förder-
quote von 90 % für den Klimaschutzmanager dessen Planstelle eventuell entspre-
chend anteilig auszuweisen. Die Stadt Plön zahlt in den ersten drei Jahren nur 10 % 
der tatsächlichen Vergütung. 

Lt. Bürgermeister Winter steht dem das Haushaltsrecht entgegen. Jede Stelle ist mit 
ihren Anteilen im Stellenplan abzubilden. Die Verwaltung wird aber im Textteil einen 
diesbezüglichen Hinweis aufnehmen. 

Der Vorsitzende betont, dass die Anzahl der Planstellen des Jahres 2021 bis auf ei-
ne geringfügige Abweichung denen des Jahres 2014, als die Mitarbeiter:innen der 
Amtsverwaltung übernommen wurden,  entspricht. Die Personalreduzierung von 
2020 auf 2021 beträgt 2,5 Stellen.
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Bürgermeister Winter geht auf die gestrige Sitzung des StEP ein. Es war von der 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen eine zusätzliche Stelle beantragt worden. Diese 
wurde vom StEP abgelehnt. Die originäre Zuständigkeit dafür, der Ratsversammlung 
Empfehlungen für die Gestaltung des Stellenplans auszusprechen, liegt jedoch beim 
Hauptausschuss. 

Ratsfrau Meyer zieht ihren am Vortag im StEP gestellten Antrag zum Stellenplan zu-
rück. 

Hauptausschussvorsitzender Buth verliest den Beschlussvorschlag.
Beschluss:
   
Der Hauptausschuss empfiehlt der Ratsversammlung, den Stellenplan 2021 in der 
vorgelegten Form und Fassung im Rahmen der noch anstehenden Beratung zum 
Produkthaushalt 2021 zu beschließen. 
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:  11 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

9 . Produkthaushalt der Stadt Plön für das Haushaltsjahr2021
Vorlage: VO/RV/2021/2287

Beratungsverlauf: 

9.1 Produktbuch HA

Der Hauptausschussvorsitzende bittet darum, zunächst das „eigene“ Produktbuch 
des Ausschusses durchzuarbeiten. Hierfür zeichnet der Hauptausschuss allein ver-
antwortlich. Aber auch für die Produktbücher der anderen beiden Fachausschüsse 
reklamiert er ein gewisses Eingriffsrecht, da der Hauptausschuss, quasi als Nachfol-
ger des früheren Finanzausschusses, ein Koordinierungsrecht ausübt. 

Ratsherr Kruppa regt an, seine in der gestrigen StEP – Sitzung gestellten Anträge in 
der Beratungsfolge vorzuziehen.

Bürgermeister Winter bezieht sich auf den Antrag Ratsherrn Kruppas, der das Fi-
schereigelände an der Eutiner Straße betrifft. Die Kosten für die von Ratsherrn Krup-
pa präferierten Architektenleistungen sind dem Finanzhaushalt, nicht dem Ergebnis-
haushalt, zuzurechnen. Dadurch wird der Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grü-
nen vom 17. Juni 2021 obsolet. Die Maßnahme ließe sich in 2021 ohnehin nicht 
mehr umsetzen. Der StEP ist seinem Vorschlag, dem Beschluss zunächst eine ein-
gehende Beratung vorzuschalten, nicht gefolgt. 

Ratsfrau Meyer verliest den Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen unter Be-
zugnahme insbesondere auf die Punkte 8 und 9 a)/b) der Vorschläge Ratsherrn 
Kruppas vom 16. Juni 2021 zur Sitzung des StEP an diesem Datum. Sie empfindet 
die Ideen Ratsherrn Kruppas zum Grundstück Eutiner Straße 8 als durchaus positiv. 
Hierüber sollte auf jeden Fall diskutiert werden. Die von Bürgermeister Winter ver-
sandte E – Mail zur haushaltsrechtlichen Seite der Punkte 8 und 9 a)/b) aus dem An-
trag Ratsherrn Kruppas entsprechen inhaltlich ihrem Antrag, den sie deshalb auf-
recht erhält. 
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Stadtkämmerer Titze gibt auf Wunsch des Vorsitzenden einen Sachstandsüberblick:
Im GUT fanden die abschließenden Haushaltsberatungen zu dessen Produkten am 
vergangenen Montag statt; gestern folgte darauf der StEP; derzeit ist der Hauptaus-
schuss mit seinem Budget befasst. Bis auf letzteren sind alle Veränderungen in den 
heute Abend verteilten beiden Listen erfasst, von denen eine sämtliche bisher be-
kannten Veränderungen gegenüber dem ersten Entwurf beinhaltet, die andere auf 
den Hauptausschuss begrenzt ist. 
Alle Entscheidungen zu Investitionen beeinflussen die zahlungslosen Erträge und 
Aufwendungen. Diese werden in den kommenden Tagen in den Gesamtentwurf ein-
gearbeitet. Bis zur Sitzung der Ratsversammlung am 30. Juni 2021 wird der Haushalt 
vervollständigt werden. 
Die Entlastung des Kreditbedarfs in 2021 ergibt sich im Wesentlichen aus der Ver-
schiebung des Sporthallenneubaus. Er stellt den Unterschied zwischen allgemeiner 
Bauleitplanung und den Architekten- und Ingenieurleistungen für z. B. die Planung 
eines Gebäudes heraus. B – und F – Pläne sind im Ergebnishaushalt zu veran-
schlagen; wird z. B. ein Gebäude geplant, so steht dies in unmittelbarem Zusam-
menhang mit einer Investition und ist auch abschreibungstechnisch zu berücksichti-
gen. Diese Leistungen sind deshalb, ebenso wie die Baukosten, in den Finanzplan 
einzustellen und, da die Stadt Plön über keine Eigenmittel verfügt, kredit(mit-)zu fi-
nanzieren. Herr Titze vermag sich nicht vorzustellen, dass eine ausschließliche Ab-
bildung der Planungskosten bei der Kommunalaufsichtsbehörde auf Akzeptanz trifft. 
Nach der heutigen Sitzung wird der formelle Haushaltsplan aufbereitet, der an die 
rechtlich vorgegebene Haushaltssystematik anzupassen ist und sich daher vom Auf-
bau her von den bisher herausgegebenen Unterlagen unterscheidet. 

Ratsherr Wegner erkundigt sich nach der Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt 
auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2018 und 2019. 

Wie Herr Titze ausführt, wurde der Jahresabschluss 2018 bereits von der Ratsver-
sammlung beschlossen. Für das Jahr 2019 gibt es einen vorläufigen Zwischenstand. 
Der zunächst noch auf 531 T€ bezifferte Überschuss, ist nach weiteren abschluss-
technischen Buchungen, auf rd. 150 T€ absolut abgeschmolzen. 

Ratsherr Landschof lehnt, aus der Perspektive der SPD – Fraktion, die finanzielle 
Umsetzung der Anträge Ratsherrn Kruppas für das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls ab; 
die dahinterstehenden Gedanken finden allerdings prinzipiell seine Zustimmung, wo-
bei sehr viele Details noch der Klärung bedürfen; hierfür fehlt heute die Zeit. Die 
Verwaltung hatte den Ankauf des Fischereigeländes, mit Ausnahme der Baulichkei-
ten auf dem Grundstück, ebenfalls nicht priorisiert, sondern eine Erbbaupacht. Er 
bittet Ratsherrn Kruppa, die Anträge zurückzuziehen. 

Ratsherr Jagusch bezeichnet die Darlegungen Ratsherrn Kruppas als einen Gewinn. 
Dennoch darf der bedeutende Faktor der Folgekosten niemals außer Acht gelassen 
werden. Diese sind in einem ersten Schritt fundiert zu ermitteln. Dies gilt ganz be-
sonders für Denkansätze  in Richtung Ferienwohnungen oder Restaurant, die zwar 
weiter verfolgt werden sollten, aber längst noch keine Mittel für konkrete Planungen 
rechtfertigten. Berücksichtigt werden muss daneben der Jahre lange Pachtvertrag 
des Fischereiberechtigten. Es sollte erst Klarheit über den Gesamtkomplex erlangt 
werden. In den Haushalt 2022 könnte dann eine angemessene finanzielle Ausstat-
tung einfließen. 

Ratsherr Kruppa sieht einen gewissen Zeitdruck; das Projekt hat sich schon um zwei 
Jahre verzögert. Auslöser für seinen Antrag ist die aktuelle Situation; er hätte sich 
etwas mehr Mut gewünscht und befürchtet nun, dass sich der Prozess weitere fünf 
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Jahre hinziehen könnte. Er bezeichnet den Vorgang um den geplanten Erwerb der 
früheren Kreisfeuerwehrzentrale als Desaster; der Kreis hatte die Genehmigung des 
Darlehensanteils für den Kauf mit der Begründung versagt, dass seitens der Stadt 
noch kein Nutzungskonzept vorgelegt worden wäre. 
Sein Antrag zur Eutiner Straße  ist zwar auch nicht bis in die letzte Einzelheit ausge-
feilt, legt aber gewisse Leitlinien fest, die entsprechend ausbaufähig seien. Im Betrag 
von 800 T€ ist das Fischereigebäude mit 210 T€ inkludiert. Der Antrag der Fraktion 
Bündnis 90 / Die Grünen bildet für ihn einen Widerspruch in sich; eine Fixierung auf 
die Eutiner Straße sei nicht zwingend; für ihn bestehen Chancen in der Priorisierung. 
Ratsherr Kruppa wirbt dafür, den Ansatz für den B – Plan so zu belassen. Gleiches 
wünscht er sich für Punkt 9 a). Es sollte über alle Positionen gesondert abgestimmt 
werden. Er bittet darum, dass Bürgermeister Winter das Verkaufsinteresse des Lan-
des hinsichtlich der Liegenschaft sondieren möge. 

Bürgermeister Winter bekräftigt, dass die Personalressourcen begrenzt sind. Wenn z. 
B. 50 T€ für die B – Planung in den Haushalt 2021 eingestellt werden würden, so 
änderte dies nichts an der Tatsache, dass die Mittel in 2021 nicht mehr verausgabt 
werden könnten. Außerdem könnte die Planung auf politischer Ebene erst ab Sep-
tember Konturen annehmen. Des Weiteren ist seitens der Kommunalaufsicht nicht zu 
erwarten, dass Architekten- und Ingenieurleistungen im Haushalt ausgewiesen wer-
den, aber nicht die Kosten für die Baumaßnahme als solche. 

Ratsherr Landschof hinterfragt die Verkaufsabsicht des Landes. 

Bürgermeister Winter konstatiert, dass das Land stärker an einem Verkauf interes-
siert ist, als an einer Verpachtung. Der Mehrwert eines Erwerbs durch die Stadt ist für 
ihn jedoch noch nicht erkennbar, da die Stadt sich verpflichten muss, für die Dauer 
von fünf Jahren die Baulichkeiten nicht anzutasten. Der Vertrag mit dem Fischereibe-
rechtigten läuft über rd. 30 Jahre; im Fall eines Kaufes, der stets kreditfinanziert wä-
re, hätte der Haushalt den Schuldendienst zu tragen. 

Hauptausschussvorsitzender Buth lässt zunächst über Ziffer 8 des Antrags Ratsherrn 
Kruppas vom 16. Juni 2021 abstimmen bzw. über den Antrag der Fraktion Bündnis 
90 / Die Grünen, diesem die Zustimmung zu verweigern. Vorab wurde mit der Ver-
waltung abgestimmt, dass der StEP – Beschluss vom Vortag, sollte heute im Haupt-
ausschuss ein gegenteiliges Ergebnis eintreten, der Ratsversammlung gegenüber 
lediglich Empfehlungscharakter besitzt.

1. (Ziff. 8): Die erforderlichen Mittel zur Änderung des Flächennutzungsplans (10.000 
€) und B – Plan – Erstellung (40.000 €) in Höhe von 50.000 € werden nicht in den 
Haushalt 2021 eingestellt.  

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7                        Nein-Stimmen: 3                      Enthaltungen: 1 

2. (Ziff. 9 a, 9 b): Die erforderlichen Mittel zur Fortführung der Planungen, bei einem  
vorläufig geschätzten Bauvolumen von 3,5 Mio. € nach HOAI in Höhe von 
a) 2 % für die Grundlagenermittlung                   =     70 T€
b) 7 % für die Vorplanung                                   =   245 T€
werden nicht in den Haushalt 2021 eingestellt. 
       
Abstimmungsergebnis:
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Ja-Stimmen: 7                         Nein-Stimmen: 1                      Enthaltungen: 3

Stadtkämmerer Titze unterstreicht, dass die Ratsversammlung zu einer anderen Wil-
lensbildung gelangen kann.

Ratsherr Kruppa sieht die Beschlusshoheit beim StEP als fachlich zuständigem Aus-
schuss. 

Bürgermeister Winter gibt ihm insoweit Recht; der Hauptausschuss hat jedoch die 
Funktion des früheren Finanzausschusses übernommen und dient als Filter für die 
Beschlüsse des StEP und des GUT gegenüber der Ratsversammlung, die als höchs-
te Instanz städtischer Meinungsbildung in Selbstverwaltungsangelegenheiten dazu 
legitimiert ist, Ausschussbeschlüsse zu verändern. 

Ratsherr Kalinka teilt die Auffassung des Bürgermeisters. In der Ratsversammlung 
können selbstverständlich abweichende Anträge gestellt werden. 
Hauptausschussvorsitzender Buth kommt zurück auf die noch zu behandelnden An-
träge der CDU- und der SPD – Fraktionen. 

Ratsherr Roth merkt zum Verfahren an, dass Anträge von CDU und SPD auch ge-
meinsam abgestimmt werden könnten, da in einigen Fällen Überschneidungen be-
stehen. 

Ratsherr Jagusch schließt sich für die CDU – Fraktion dieser Vorgehensweise an.

Vor Eintritt in die Einzelberatungen zieht Ratsherr Landschof den Antrag 8 seiner 
Fraktion zurück, nach dem die Wehrführung die Notwendigkeit der Maßnahme aus-
führlich begründet hatte. 

A Hauptausschuss

1. Leasing von zwei Dienst – Pedelecs (SPD)

Ratsherr Landschof bezeichnet die Leasingkosten von 3.600 € p. a. als zu hoch. Ein 
Kauf erscheint ihm günstiger. Bis zur Klärung der wirtschaftlichsten Finanzierung soll 
der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen werden. 

Bürgermeister Winter erklärt die Leasingkonditionen, die Wartung und Reparaturen 
beinhalten. Ein Kauf müsste vergleichbare Bedingungen bieten können. 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 10                      Nein-Stimmen: 1                      Enthaltungen: 0

2. Zuschuss ohne Zweckbindung an die Plöner Schützengilde (SPD)

Der Zuschuss zum 400 – jährigen Jubiläum der Gilde in Höhe von 2.500 € wurde 
unspezifiziert in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Die Gilde selbst hat keinen 
Antrag gestellt. Nach Aussage des 1. Ältermanns steht noch nicht fest, ob überhaupt 
ein Bedarf vorhanden ist. 
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Ratsherr Jagusch sieht den Ansatz nicht als Zuschuss an, sondern als Option für ein 
repräsentatives Geschenk der Stadt. Er spricht sich dafür aus, den Betrag im Haus-
halt zu belassen. 

Ratsherr Landschof befürwortet eine angemessene Würdigung in Form eines Präs-
ents.

Ratsfrau Meyer hätte bestimmt einige Geschenk – Ideen, wird sich aber hierzu nicht 
weiter  äußern, da keine Frauen Gildemitglied werden dürfen und insoweit der ver-
fassungsmäßige Gleichstellungsgrundsatz verletzt wird. 

Hauptausschussvorsitzender Buth hält fest, dass die Schützengilde kein als gemein-
nützig anerkannter Verein ist. Dass Frauen nicht Mitglied werden können, ist für ihn 
unzeitgemäß und bedenklich. Eine Finanzierung aus dem Budget, ohne einen ge-
sonderten Ansatz, wäre aus seiner Sicht ausreichend. 

Ratsherr Jagusch beantragt um 20:06 Uhr eine Sitzungsunterbrechung für 15 Minu-
ten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9                            Nein-Stimmen: 1                      Enthaltungen: 1

   
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung erneut um 20:25 Uhr. 

Er bittet sodann zur Abstimmung über den Antrag der SPD – Fraktion, den Betrag für 
die Schützengilde zu streichen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7                            Nein-Stimmen: 4                        Enthaltungen: 0

Der Antrag ist damit angenommen.

3. Sanierung des Fahrradunterstandes am Rathaus (SPD)

Die SPD – Fraktion hat die Verschiebung der Sanierung des Unterstandes (15.000 €) 
in das Jahr 2022 beantragt.

Ratsherr Jagusch warnt vor der zu erwartenden Verteuerung. Es ist darüber hinaus 
erwünscht, dass die Mitarbeiter:innen für die Fahrten zur und von der Arbeitsstätte 
ihre Räder nutzen.  

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 5                              Nein-Stimmen: 6                        Enthaltungen: 0

Der Antrag ist damit abgelehnt.

4. Gebäudeprüfung des Rathauses (CDU / SPD)
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Für die Prüfung des baulichen Zustandes des Rathauses sind 42.000 € vorgesehen. 
Die SPD – Fraktion hat eine Verlagerung nach 2022 vorgeschlagen. Die CDU – 
Fraktion wünscht eine Reduzierung auf die Bereiche Brandschutz und Arbeitssicher-
heit. 

Ratsherrn Jagusch geht es mehr um eine konkrete Überprüfung. Die Frage nach ei-
nem Neubau oder einer Sanierung stellt sich für ihn nicht. Er verweist auf das Bür-
gerbüro in der Langen Straße mit erheblichen Mehrkosten. Er legt das Hauptaugen-
merk auf den Brand- und Mitarbeiter:innenschutz.

Bürgermeister Winter beschreibt den Zustand des Kellergeschosses: Dort kam es zu 
einem Wassereinbruch mit feuchten Wänden, der Folgeschäden nach sich ziehen 
kann. Diese könnten so weit gehen, dass ein Neubau an anderer Stelle sich unter 
Umständen rechnen würde. Aus seiner Sicht ist zumindest eine Teiluntersuchung 
unverzichtbar.

Ratsherr Schröder hält das Bürgerbüro deshalb für notwendig, da sich das Rathaus 
nie vollständig barrierefrei gestalten lassen wird. Es sollte aber dennoch eine Prüfung 
stattfinden, inwieweit Verbesserungen möglich sind. 

Auch Ratsherr Jagusch befürwortet es, die Gebäudesubstanz zu erhalten, die Not-
wendigkeit einer Sanierung zu eruieren und – soweit praktikabel – Barrierefreiheit 
anzustreben.

Ratsherr Landschof zieht den Antrag Nr. 4 seiner Fraktion zurück. 

Hauptausschussvorsitzender Buth plädiert dafür, einen Rathausneubau im Zusam-
menhang mit der Erweiterung der Kreisverwaltung zu betrachten und hierbei auch 
die Amtsverwaltung einzubeziehen. Eine Kollokation erbrächte Synergieeffekte und 
wäre der Barrierefreiheit förderlich. Für ihn handelt es sich dabei um einen Denkan-
satz, der in die Zukunft weisen könnte. 

Bürgermeister Winter hat bereits mit Vertretern des Kreises Plön Gespräche in dieser 
Hinsicht geführt. Die Erweiterung der Kreisverwaltung in der Hamburger Straße ist 
politisch noch nicht beschlossen. Es bereitet dem Kreis derzeit Probleme, den eige-
nen Personalbestand unterzubringen. 

Beschluss:

Es soll im Jahr 2021 eine bauliche Untersuchung des Rathauses stattfinden. Die 
Notwendigkeit einer Sanierung soll eruiert werden. Weiterhin sind Brand- und Ar-
beitsschutz zu gewährleisten. 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11                         Nein-Stimmen: 0                        Enthaltungen: 0

 
Beschluss:

Im Jahr 2021 soll eine Untersuchung im Hinblick auf die Schaffung einer teilweisen 
Barrierefreiheit des Rathauses stattfinden.  

Abstimmungsergebnis:
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Ja-Stimmen: 3                           Nein-Stimmen: 7                        Enthaltungen: 1

5. Ankauf einer Grünfläche (CDU / SPD)

Ratsfrau Meyer erinnert daran, dass der Ankauf ursprünglich zum Nachtragshaushalt 
2020 von der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen eingebracht wurde. 

Ratsherr Roth fragt nach ob es sinnvoll wäre, alle Maßnahmen zur CO2 – Reduktion 
bzw. zum Klimaschutz unter einem Produktsachkonto zusammenzufassen.  

Bürgermeister Winter verneint dies spontan aufgrund der haushaltsrechtlichen Zu-
ordnungsvorschriften. Diese fordern eine Nachweisung bei dem jeweiligen Produkt.

Frau Wenz – Johanns führt aus, dass diverse einzelne Konten eingerichtet worden 
sind. Diese könnten im Rahmen der Systematik durch anfügen einer weiteren Ziffer 
als Kennung versehen werden.

Der Bürgermeister ergänzt, dass der Klimaschutzmanager die Maßnahmen in seinen 
periodischen Bericht aufnehmen kann. 

Ratsherr Roth bittet daraufhin darum, aus dem Antrag 5 des SPD – Papiers den letz-
ten Satz, beginnend mit „Für weitere Maßnahmen…“ zu streichen. 

Ratsherr Schröder erwähnt die haushaltswirtschaftliche Sperre, deren Aufhebung in 
die Zuständigkeit des Hauptausschusses fällt.
Der Vorsitzende bestätigt dies. Der Antrag der CDU – Fraktion sieht ebenfalls eine 
Zuständigkeit des Hauptausschusses vor. 

Beschluss:

Der pauschale Ansatz zum Ankauf einer Grünfläche zur CO2 – Kompensation in Hö-
he von 20.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen. Jede Klimaschutzmaßnah-
me aus dem Klimaschutzkonzept ist vor ihrer Durchführung nach einer Beratung im 
zuständigen Fachausschuss (vorliegend: Hauptausschuss) freizugeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11                       Nein-Stimmen: 0                        Enthaltungen: 0

6. Glasfaseranbindung Appelwarder / Krabbe (CDU / SPD)

Hauptausschussvorsitzender Buth stellt die Maßnahme vor. Auch diese soll mit ei-
nem Sperrvermerk versehen werden. 

Ratsherr Jagusch weist auf die Parallelität zum Antrag der CDU – Fraktion hin. Auf-
grund der Tatsache, dass das Vorhaben schon einmal verschoben worden ist, sollte 
die Kostenberechnung aktualisiert werden.

Ratsherr Wegner schätzt, dass die Stadtwerke, mit denen die Arbeiten koordiniert 
werden sollen, in dem Bereich Appelwarder nicht vor dem Jahr 2022 die Glasfaser-
leitungen verlegen werden. 
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Dem Bürgermeister liegt eine Aussage des Aufsichtsratsvorsitzenden der Ver-
sorgungs GmbH vor, dass man dort in 2021 noch nicht tätig werden wird.

Der Vorsitzende fasst die Beratung zusammen zu dem 

Beschluss:

Die Maßnahme wird in das 2022 verlagert. Die aktuellen Kosten sind zu ermitteln.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11                         Nein-Stimmen: 0                        Enthaltungen: 0

7. Heizungsanlage Feuerwehrhaus (SPD)

Ratsherr Jagusch spricht sich für eine bedarfsorientierte Handlungsweise aus. Ein 
Verschieben der Heizungserneuerung war auch angedacht. Hierzu sollte die Verwal-
tungsmeinung gehört werden. 

Bürgermeister Winter hat den zuständigen Fachbereich befragt, in welchem Umfang 
für 2021 noch Umsetzungsmöglichkeiten gesehen werden. Bisher steht auch noch 
nicht fest, welche Art Heizung zum Einbau kommen soll. 

In die Ansatzkalkulation sind die Ergebnisse der Energieberatung und ingenieurtech-
nische Empfehlungen sowie verschiedene Energieträger eingeflossen, so  Frau 
Wenz – Johanns. Derzeit funktioniert die Heizung noch unproblematisch, was sich 
aufgrund des Alters von 27 Jahren natürlich rasch ändern könnte. 

Ratsherr Dr. Erdtmann wünscht zu wissen, ob zusätzliche Planungskosten zu erwar-
ten sind.

Bürgermeister Winter kann dies ausschließen. Die installierte Anlage arbeitet mit 
zwei Kesseln und unterschiedlichen Vorlauftemperaturen, was sich negativ auf die 
Wirtschaftlichkeit auswirkt. 

Ratsfrau Meyer plädiert dafür, den Betrag in Höhe von 142.000 € zu belassen. Es 
müsse mittel- und langfristig gedacht werden. Mehrere Varianten sind vorstellbar. Sie 
rät dazu, den Klimaschutzmanager zu beteiligen. 

Ratsherr Roth erkundigt sich danach, ob Fördermöglichkeiten geprüft worden sind. 
Von einer kostengünstigeren Sanierung der Heizungsanlage sollte aus Klimaschutz-
aspekten abgesehen werden. 

Ratsherr Wegener bringt den Einbezug von Fotovoltaik in die Diskussion ein. Der 
neben der Feuerwehr belegene Bauhof verfügt über einige Elektrofahrzeuge, deren 
Akkus mit Solarstrom aufgeladen werden könnten. 

Hauptausschussvorsitzender Buth verweist auf das Dachkataster. Die Stadtwerke 
Plön sollten beteiligt werden; er wird den Verwaltungsrat bitten, auf die Stadt zuzu-
kommen. 

Beschluss:
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Die Verwaltung wird gebeten, für die Beheizung des Feuerwehrgebäudes die mögli-
chen Optionen unter Mitwirkung des Klimaschutzmanagers zu prüfen. 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11                       Nein-Stimmen: 0                        Enthaltungen: 0

Hauptausschussvorsitzender Buth leitet über zu den Anträgen der CDU – Ratsfrakti-
on, soweit diese nicht bereits gemeinsam mit Anträgen der SPD – Ratsfraktion be-
handelt worden sind. 

8. Grundstück Eutiner Straße 8

Der eventuelle Ankauf des Grundstücks Eutiner Straße 8 ist bereits im Hauptaus-
schuss  andiskutiert worden, so Ratsherr Jagusch. Aufgrund des Volumens und der 
Bedeutung des Vorhabens wäre der vorgesehene Sperrvermerk von der Ratsver-
sammlung aufzuheben. 

Bürgermeister Winter wiederholt, dass die Stadt Plön sämtliche Investitionen im We-
sentlichen kreditfinanzieren muss. Die Rückzahlung der Kredite wiederum müsste 
ebenfalls über Darlehensaufnahmen erfolgen. Er sieht, auch im Zusammenhang mit 
der Erbbaupachtvariante, keine Notwendigkeit dafür, im Haushalt 2021 Mittel hierfür 
vorzusehen. 

Ratsherr Jagusch unterbreitet den Alternativvorschlag, den Kaufpreis im Rahmen der 
mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. 

Bürgermeister Winter bezeichnet eine Aufnahme in die 5 – jährige Finanzplanung als 
unkritisch, da es sich hierbei nicht um eine Festschreibung im Sinne einer Verpflich-
tungsermächtigung, sondern um eine Absichtserklärung für die Zukunft handelt. 

Beschluss:

Die Mittel für den Kauf des Grundstücks Eutiner Straße 8 werden in die mittelfristige 
Finanzplanung der Stadt Plön aufgenommen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8                          Nein-Stimmen: 2                        Enthaltungen: 1

                              
9. Kauf Grundstück ehemalige Kreisfeuerwehrzentrale

Ratsherr Jagusch zeigt auf, dass die Kaufabsicht, zumindest vorerst, nicht umzuset-
zen ist. Die Genehmigung der Kreditfinanzierung wurde von der Kommunalaufsichts-
behörde bereits einmal versagt, da kein Konzept für die Nutzung vorlag und bis heu-
te nicht vorliegt. Er empfiehlt deshalb, den Grundstücksankauf auf die Ebene der 5 – 
jährigen Finanzplanung als Merkposten in das Jahr 2022 auszulagern.

Ratsherr Landschof schließt sich dieser Empfehlung an. 

Beschluss:
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Da in 2021 nicht mit einem Abschluss der Kaufverhandlungen zu rechnen ist und 
auch die Konzeptionierung seitens der Stadt noch nicht hinreichend weit fortgeschrit-
ten ist, werden die Mittel aus dem Haushalt 2021 gestrichen und in die mittelfristige 
Finanzplanung als Merkposten in das Jahr 2022 ausgelagert. 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11                         Nein-Stimmen: 0                        Enthaltungen: 0

10. Schwerlastfähiger Ausbau Feuerwehrparkplatz

Ratsherr Jagusch hält an dem Sperrvermerk für den Ansatz fest. Die Verwaltung wird 
gebeten, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr den Ausbaustandard abzustim-
men. Dabei ist eine teilweise Ertüchtigung für Schwerlastfahrzeuge für die Zufahrt 
zum Sandfang der B 430 einzubeziehen.

Ratsherr Roth bittet um Auskunft darüber, ob eine Auftragsvergabe notwendig wird 
oder ob Eigenleistung möglich ist.

Letztere zieht der Bürgermeister für den Parkplatz in Betracht; der schwerlastfähige 
Ausbauteil wird wahrscheinlich vergeben werden müssen. 

Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr den Aus-
baustandard abzustimmen. Dabei ist eine teilweise Ertüchtigung für Schwerlastfahr-
zeuge für die Zufahrt zum Sandfang der B 430 einzubeziehen. Der Haushaltsansatz 
in Höhe von 80.000 € ist mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhe-
bung der Hauptausschuss entscheidet. 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11                          Nein-Stimmen: 0                        Enthaltungen: 0
   

11. Schlossgarage

Ratsherr Jagusch nimmt die bekannte Problematik jährlicher Defizite und zu erwar-
tender größerer Reparaturen zum Anlass, den Verkauf der Tiefgarage zu erwägen. 
Etwa die Hälfte der Stellplätze ist dauervermietet. Vorrangig sollte der Kreis Plön an-
gefragt werden; falls dieser kein Interesse bekundet, sollte die Schlossgarage auf 
dem freien Markt angeboten werden. 

Ratsherr Landschof gibt zu bedenken, dass eine Eigentümergemeinschaft mit der 
Fielmann AG besteht, was seiner Erfahrung nach den Verkauf erschweren könnte. 

Bürgermeister Winter fügt an, dass seitens der Fielmann Akademie kein weiterer Be-
darf besteht. Bei einem externen Erwerber muss sich die Stadt das Nutzungsrecht an 
der Reitbahn sichern. 
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Für Ratsherrn Jagusch ist die Nutzung der Reitbahn ein wesentlicher Punkt; eine 
Besicherung könnte z. B. grundbuchlich eingetragen werden. Er richtet die Bitte an 
die Verwaltung, hier kreativ zu werden. Bei einem Verkauf an den Kreis Plön erwartet 
Ratsherr Jagusch geringere Probleme als bei einem gewerblichen Erwerber. 

Ausschussvorsitzender Buth bittet darum, dass mehrere Voraussetzungen gegeben 
sein müssen, damit der Kreis Plön überhaupt als ein potenzieller Käufer in Frage 
kommt: Zunächst muss Klarheit über die Errichtung des Verwaltungserweiterungs-
baus auf dem ehemaligen Kroschke – Gelände bestehen, dann muss der Kreis ein 
Interesse daran haben, die Schlossgarage zu kaufen.   

Ratsherr Kruppa ist bekannt, dass das Nutzungsrecht für die Reitbahn an den Park-
platz Nr. 1 gekoppelt ist; ggf. könnte ein Nießbrauch grundbuchlich eingetragen wer-
den. 

Ratsherr Wegener möchte die Schlossgarage gerne „in das Schaufenster stellen“, 
um damit vielleicht die Entscheidungsfindung des Kreises Plön etwas zu beschleuni-
gen.

Ausschussvorsitzender Buth rät dringend davon ab; es sollte gerade zum Ausdruck 
gebracht werden, dass die Stadt die Schlossgarage für den Kreis vorhält, um den 
Standort Plön zu sichern. 

Bürgermeister Winter hat im Zuge eines Gesprächs beim Kreis die Frage des Neu-
baus thematisiert. Bei den Vertretern des Kreises Plön war kein Interesse erkennbar. 

Ratsfrau Meyer schließt sich der Auffassung des Vorsitzenden an. Wird neu gebaut, 
so besteht die Verpflichtung zur Nachweisung von Stellplätzen. Die Landesbauord-
nung koppelt Stellplätze nicht an das unmittelbare Umfeld eines Gebäudes; außer-
dem würde der Kreis die Kosten für eine eigene Parkgarage einsparen. 

Ratsherr Jagusch bittet zu berücksichtigen, dass der Bau des zusätzlichen Verwal-
tungsgebäudes im Kreistag  hochgradig umstritten ist. Die Frage, ob in Plön gebaut 
wird oder nicht, ist nach wie vor offen. Die Nutzung einer Bestandsimmobilie in 
Schwentinental steht noch immer zur Debatte. Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90 / 
Die Grünen ist nicht grundsätzlich gegen eine Erweiterung in Plön, jedoch unter der 
Bedingung einer Refinanzierung durch den Verkauf der Liegenschaft in Schwenti-
nental. Aus seiner Sicht sollte die Stadt ihr Verkaufsanliegen offensiv an den Kreis 
herantragen. Allerdings sollte man sich nicht auf den Kreis als einzigen möglichen 
Käufer fokussieren. Im Hintergrund sollte die Stadt sich der alljährlichen Deckungs-
lücken bewusst sein. 

Hauptausschussvorsitzender Buth sieht einen Lösungsansatz darin, dass sich die 
Stadt den Kreis Plön als Option offen hält, solange bis eine Standortentscheidung 
getroffen wird. Dies wird nach seiner Ansicht in absehbarer Zeit geschehen. 

Beschluss:

Aufgrund des jährlichen strukturellen Defizits in Höhe von rd. 10.000 € und zu erwar-
tender besonderer Instandhaltungsmaßnahmen wird die Verwaltung beauftragt, den 
Verkauf der Schlossgarage vorzubereiten. Für den Hauptausschuss soll eine Stel-
lungnahme erarbeitet werden, auf welchem Wege auch künftig die Nutzung der Reit-
bahn für Veranstaltungen sichergestellt werden kann. 



19

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 5                            Nein-Stimmen: 5                        Enthaltungen: 1

Der Antrag ist damit abgelehnt.

Der Hauptausschussvorsitzende bittet sodann, die Anträge Ratsherrn Kruppas aus 
der gestrigen Sitzung des StEP zu beraten. 

Dieser zieht den Punkt 13 – Ankauf ehem. Kreisfeuerwehrzentrale – aufgrund der 
Beschlusslage zurück.

Der Vorsitzende lässt anschließend über Ziffer 21 a) aus dem Antrag Ratsherrn 
Kruppas abstimmen. Eine Abstimmung zu Ziff. 21 b) erübrigt sich, da dieser Auftrag 
bereits explizit erteilt worden ist und sich in der Bearbeitungsphase befindet. 

Beschluss:

Der Bürgermeister wird beauftragt, unverzüglich in Kaufverhandlungen mit dem Land 
bezüglich der Liegenschaft Flurstücke 77/21 und 122, belegen in Plön, Eutiner Stra-
ße 8, einzutreten. 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8                             Nein-Stimmen: 2                        Enthaltungen: 1

Ratsherr Kruppa formuliert den zu Ziffer 22 c) schriftlich fixierten Antrag wie folgt um: 

Nach Abschluss des Erbbaurechtsvertrages mit dem Plöner Segler – Verein (PSV) 
soll in Verkaufsgespräche mit dem Verein eingetreten werden. Der PSV hat einen 
Erwerbswunsch. Er zitiert aus einem einstimmig gefassten Hauptausschussbe-
schluss aus dem Jahr 2017. Er sieht damit Ziff. 22 d) seines Antrags – Die Verhand-
lungen bezüglich eines Erbbaurechtsvertrages mit dem PSV werden hilfsweise wei-
tergeführt – als obsolet an.   

Bürgermeister Winter räumt ein, dass in Gesprächen mit dem PSV die grundsätzliche 
Möglichkeit eines Verkaufs erörtert worden ist. 

Ratsherr Landschof erinnert daran, dass die damaligen Verkaufsverhandlungen ge-
scheitert sind. 

Ratsherr Dr. Erdtmann sieht Verkaufsverhandlungen mit dem PSV nach Abschluss 
des Erbbaupachtvertrages nicht für sinnvoll an. Er hält nach wie vor daran fest, die 
Angelegenheit öffentlich zu beraten. Es sollte bis zum 31. Dezember 2023, dem Ab-
laufdatum des geltenden Erbbaurechtsvertrages, abgewartet werden. Mit Ablauf die-
ses Tages vereinigen sich Gebäude und Grundstück. Über einen Verkauf des Ge-
bäudes zu verhandeln macht nur Sinn, wenn dies vor Abschluss des Erbbaupacht-
vertrages geschieht. Die wirtschaftliche Verwertung liegt bei der Stadt Plön. Wenn 
die Verlängerung des Erbbaupachtvertrages nicht beschlossen wird, könnte die Stadt 
Grundstück und Gebäude als Einheit veräußern. Die Belange des PSV könnten in 
einem Vertrag mit dem Erwerber geregelt werden. Er schätzt den Verkehrswert der 
Liegenschaft auf über 1 Mio. €; derzeit können nur wenige tausend € pro Jahr reali-
siert werden. Aufgrund der großen wirtschaftlichen Bedeutung für die Stadt ist für ihn 
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eine öffentliche Beratung geboten. Die Mitgliedschaft von Angehörigen der Ratsver-
sammlung im PSV stellte aus seiner Perspektive einen Interessenwiderspruch dar. 

Ratsherr Kalinka bittet darum sich bewusst zu machen, dass das Besprochene Ge-
genstand eines heute als nicht öffentlich beschlossenen Tagesordnungspunktes ist. 

Hauptausschussvorsitzender Buth bittet die Mitglieder um ihr Votum zu dem 

Beschluss:

Nach Abschluss des Erbbaurechtsvertrages mit dem Plöner Segler – Verein (PSV) 
soll in Verkaufsgespräche mit dem Verein eingetreten werden, da der PSV einen Er-
werbswunsch hat.       
  
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 4                            Nein-Stimmen: 7                        Enthaltungen: 0

Damit ist der Antrag Ratsherrn Kruppas zu Ziff. 22 c) abgelehnt.

12. Gründach Badestelle Prinzeninsel 

Stadtkämmerer Titze ruft den Anwesenden ins Gedächtnis, dass die Beratung über 
den erhöhten Eigenanteil der Stadt an dem Gründach auf dem Gebäude an der Ba-
destelle Prinzeninsel vom GUT an den Hauptausschuss überwiesen wurde. 

Hauptausschussvorsitzender Buth reminisziert den Sachverhalt: Für das Gebäude 
am  Prinzenbad ist eine Grünbedachung vorgesehen; diese ist mit einer relativ hohen 
Quote förderfähig. Eine Überprüfung der Statik ergab, dass die Unterkonstruktion für 
das schwerere Gründach verstärkt werden muss. Dadurch erhöht sich, da diese 
Mehrkosten nicht förderfähig sind, der städtische Eigenanteil. Er stellt sich die ele-
mentare Frage, ob und inwieweit ein Gründach in einem Waldstück sinnvoll erschei-
nen mag.

Ratsherr Wegener pflichtet dem bei. Nur wenn für die Stadt Plön keine zusätzlichen 
signifikanten Kosten entstehen, sollte die Maßnahme umgesetzt werden. 

Bürgermeister Winter rechnet mit weiteren Kosten zwischen 5 T€ bis 10 €.

Ratsfrau Meyer beziffert die bisherigen Gesamtkosten auf 277.000 € bei Fördermit-
teln in Höhe von 248.900 €. Sie beschreibt dem Umfang der zur Herstellung der sta-
tischen Sicherheit notwendigen Maßnahmen. Eine zusätzliche Stütze würde in den 
Kiosk eingesetzt werden müssen. 

Ausschussvorsitzender Buth empfindet es als eine Verschwendung von Steuergel-
dern, ein Gründach auf einem Gebäude mitten im Wald vorzusehen. Er beantragt die 
Streichung des Vorhabens aus dem Haushalt.   

Beschluss:

Die Maßnahme „Gründach Prinzeninsel“ wird aus dem Haushalt gestrichen.

Abstimmungsergebnis:
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Ja-Stimmen: 8                             Nein-Stimmen: 3                        Enthaltungen: 0

 
B   Gesamthaushalt

Hauptausschussvorsitzender Buth stellt die nun folgenden Beratungen und Be-
schlüsse unter die Überschrift „Empfehlungen an die Ratsversammlung“. 

1. Sprottenflotte
   
Bürgermeister Winter nennt eine Mindestanzahl von 6 notwendigen Fahrradstationen 
im Stadtgebiet. Die Reduzierung auf 2 Standorte wird dem System nicht gerecht. 
Entweder sollten 6 Stationen im Stadtgebiet installiert werden oder ein Komplettver-
zicht geübt werden.

Ratsherr Jagusch bezieht sich auf Heikendorf und Laboe, wo eine oder zwei Statio-
nen als ausreichend angesehen werden. 

Lt. Bürgermeister Winter handelt es sich um amtsangehörige Gemeinden. In anderen 
Ortsteilen befänden sich dort weitere Stationen. 

Ratsherr Jagusch greift diesen Gedanken auf. Vielleicht könnte die Stadt mit Ge-
meinden aus dem Umland über die Einrichtung von weiteren Stationen verhandeln. 
Hier müsste allerdings eine Finanzierungsregelung gefunden werden. Die Leihpede-
lecs an der Förde Sparkasse erfreuen sich großer Beliebtheit. Hier ist sogar nur eine 
Station vorhanden. Er kritisiert die Summe von rd. 20.000 € pro Jahr, die von der 
Stadt an die privaten Betreiber eines Fahrradvermietungsunternehmens zu zahlen 
wären. Dies bedeute nicht, so Ratsherr Jagusch weiter, dass er grundsätzlich gegen 
eine derartige Einrichtung eingenommen ist. Ihm geht es dabei hauptsächlich darum, 
keine zusätzlichen dauerhaften Zuschusszahlungen aufzubauen, die den Haushalt 
auf Jahre belasten. 

Bürgermeister Winter legt klar, dass es nicht darum geht, einen gewerblichen Anbie-
ter zu unterstützen. Vielmehr geht es um einen übergeordneten politischen Willen, 
die Bürger:innen zum Umstieg vom Auto auf das Fahrrad zu bewegen. Die Kraftfahr-
zeuge sollen aus der Stadt herausgehalten werden. Dies gelte nicht nur für Touristen 
und Naherholungssuchende, sondern auch für Einpendler. Es geht um einen ganz 
anderen Ansatz, namentlich darum, dass die öffentliche Hand langfristig in den Mobi-
litätswandel investieren muss.

Für Ratsfrau Meyer handelt es sich bei der Sprottenflotte um einen wesentlichen Be-
standteil des Mobilitätsprojekts der Kiel – Region. Die Räder könnten nicht nur am 
selben Ort, sondern auch in Preetz oder in Kiel zurückgegeben werden. Die von au-
ßerhalb kommenden Arbeitskräfte könnten ihre Fahrzeuge an der Peripherie parken 
und für den Weg in die Innenstadt die Sprottenflotte nutzen. Jede Station werde mit 
einer Quote von 50% gefördert. Bei z. B. 3 Stationen anstelle von 6 würde sich die 
Bezuschussung halbieren. 

Hauptausschussvorsitzender Buth hält den Vergleich mit z. B. der Gemeinde Hei-
kendorf für nicht richtig. Die Zielsetzung dort ist es, die Ortsteile bzw. Ostseestrände 
miteinander zu verbinden. Die Beteiligung der Stadt an der Sprottenflotte ist Bestand-
teil des Klimakonzepts, dem einhellig zugestimmt worden ist. Aus seiner Sicht ist die 
geplante Anzahl von 6 Stationen im Stadtgebiet ein sinnvoller Ansatz für den inner-
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örtlichen Verkehr. Er ist davon überzeugt, dass das Konzept in seiner ursprünglichen 
Form der Ratsversammlung zur Beschlussfassung anempfohlen werden sollte. 

Auch Ratsherr Kalinka steht dem Bikesharing prinzipiell positiv gegenüber. Für ihn 
steht im Mittelpunkt, wie das System ausgebaut wird. Nach 2 bis 3 Jahren sollte eine 
Evaluierung erfolgen. Wenn es sich als ein großer Erfolg erweisen sollte, dann könn-
te weiter investiert werden. 

Bürgermeister Winter erinnert daran, dass zu Beginn der Diskussion noch 10 Statio-
nen für Plön in Rede standen. Mittlerweile sind 6 verblieben, und letztlich sollten an-
tragsgemäß nur 2 realisiert werden.

Ratsherr Kalinka bekräftigt, dass die CDU – Fraktion zu ihrem Antrag steht. 

Ratsherr Jagusch hebt hervor, dass im vergangenen Jahr die finanzielle Situation der 
Stadt noch eine andere gewesen ist. Das strukturelle Defizit beträgt aus heutiger 
planerischer Sicht rd. 3 Mio. € pro Jahr. Es geht schlussendlich um 50 T€ jährlich; 
dies bedingt einen Abwägungsprozess. Auch hinsichtlich des Klimaschutzes darf die 
Haushaltslage der Stadt nicht außerhalb der Betrachtung bleiben. Es sind schon jetzt 
viele Möglichkeiten vorhanden, wie die Einführung von Dienstpedelecs oder Carsha-
ring. Viele Personen besitzen eigene Fahrräder. Er stellt die Frage in den Raum, ob 
die Beteiligung an der Sprottenflotte wirklich als Baustein des ÖPNV in Plön geeignet 
ist. Er rät dazu, befristet zu testen und dann eine Auswertung vorzunehmen. Auch 
die Transporter, die einmal in der Woche die Räder auf die Stationen verteilen, wer-
den wahrscheinlich nicht elektrisch betrieben. 

Bürgermeister Winter grenzt den Anteil der Stadt nach Abzug der Förderung auf rd. 
24 T€ im Jahr ein. Der Vertrag endet automatisch nach 3 Jahren. 

Ratsfrau nennt als ein Bestandteil des Konzepts, die Frequentierung der Stationen 
zu beobachten. Wenn eine Station keinen Zuspruch findet, ist eine Verlegung unpro-
blematisch. Insofern ist eine gewünschte Flexibilität gegeben. Auch ist Plön nicht die 
erste Stadt, die an dem Projekt teilnimmt. Auch die Stadt Preetz ist Partnerin der 
Sprottenflotte. Allerdings wird es nur 2 Stationen in der Kiel – Region nicht geben. 

Ratsherr Wegener resümiert, dass im Grunde genommen alle Fraktionen der Sprot-
tenflotte positiv gegenüber stehen. Er unterbreitet zur Gegenfinanzierung den Vor-
schlag, die Schlossgarage zu verkaufen. Zur Forcierung der ökologischen Verkehrs-
wende sollte das Projekt Sprottenflotte gefördert werden. 
Er stellt den Antrag, die Schlossgarage zu veräußern und mit dem Erlös die Sprot-
tenflotte mit 6 Stationen in Plön zu unterstützen.

Auch Bürgermeister Winter hat eine Vorstellung zur Kompensation des bei der Stadt 
verbleibenden Anteils für die Sprottenflotte entwickelt: Auch an den Wochenenden 
und wochentags ab 17:00 Uhr könnten Parkgebühren erhoben werden. Eventuell 
könnte zusätzlich an eine Anhebung gedacht werden. 

Ratsherr Jagusch bezeichnet es als absurd, die allmähliche Erholung der Ge-
schäftswelt in der auslaufenden Coronakrise mit einer derartigen Maßnahme zu kon-
terkarieren. 

Der Bürgermeister merkt an, dass die Parkgebühren an der Fegetasche von  Touris-
ten anstandslos entrichtet werden, was bei den Inhabern PLÖner Kennzeichen leider 
öfters nicht der Fall ist. Im Übrigen wäre an der Stadtgrabenstraße an den Wochen-
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enden so gut wie kein PLÖner Nummernschild zu finden. Hamburg rechtfertigt eine 
Ausweitung der Parkgebührenpflicht mit der Inanspruchnahme öffentlichen Raums 
für eine private Nutzung. Er sieht darin einen weiteren Beitrag zur Haushaltskonsoli-
dierung. Die Geschäftsinhaber:innen der Plöner Innenstadt hatten seinerzeit die For-
derung erhoben, die Höchstparkdauer auf 3 Stunden zu beschränken, um einen 
stärkeren Umschlag der Kunden zu erreichen. 

Ratsherr Buth rekapituliert, dass in der gestrigen Sitzung des StEP der Beschluss 
gefasst wurde, lediglich 2 Stationen der Sprottenflotte im Haushalt zu berücksichti-
gen. Er stellt nunmehr den Antrag der Verwaltung zur Entscheidung.

Beschluss:

In den Haushalt der Stadt Plön für das Jahr 2021 werden die Mittel für die Herstel-
lung von 6 Stationen der Sprottenflotte eingestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 5                              Nein-Stimmen: 5                        Enthaltungen: 1

Der Antrag der Verwaltung ist damit abgelehnt. 

Der Vorsitzende bittet sodann den Ausschuss um sein Votum zum Antrag Ratsherrn 
Wegeners.

Beschluss:

In den Haushalt der Stadt Plön für das Jahr 2021 werden die Mittel für die Herstel-
lung von 6 Stationen der Sprottenflotte eingestellt.
Zur Gegenfinanzierung soll die Schlossgarage zum Verkauf angeboten werden.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 3                             Nein-Stimmen: 4                        Enthaltungen: 4
 

2. Zuschuss an den Segelclub von Plön (SCvP)

Hauptausschussvorsitzender Buth schildert den Sachverhalt. Nachdem der GUT be-
schlossen hatte, dem Verein einen Zuschuss in Höhe von 2.500 € zu gewähren, soll 
dieser nun im Zuge der Haushaltsberatungen gestrichen werden. Aufgrund des GUT 
– Beschlusses erhielt der SCvP bereits eine Mitteilung darüber, dass die Mittel bewil-
ligt worden sind. Der Vorsitzende empfindet es als problematisch, dass diese jetzt 
widerrufen werden müsste. Die Stadt mache sich damit dem Verein gegenüber un-
glaubwürdig. Im Jahr 2018 ist eine geringfügige Zuwendung für die Herrichtung von 
Wellenbrechern an den Verein geflossen. Dabei ist der Grundsatz durchbrochen 
worden, keine Investitionen zu fördern. Er beantragt, den Betrag im Haushalt zu be-
lassen. 

Nach Ratsherrn Wegeners Auffassung ist insbesondere der Jugendsport förde-
rungswürdig. Auf diesem Gebiet ist die Stadt sehr aktiv. Andererseits hat man sich 
dem Prinzip unterworfen, keine investiven Maßnahmen zu bezuschussen. Hierfür 
sollten die Vereine private Sponsoren finden. 



24

Soweit ihm bekannt ist, hat die Stadt in der Vergangenheit keine Investitionen von 
Vereinen gefördert. Wenn der Bescheid wieder zurückgezogen werden würde, wäre 
das zumindest unglücklich, so Bürgermeister Winter. 

Vorsitzender Buth hält dem entgegen, dass auch früher schon kreative Wege gegan-
gen worden sind wenn es darum ging, z. B. den Bau eines Anlegestegs für Gäste zu 
unterstützen. Es sollte vermieden werden, hier mit zweierlei Maß zu messen. Förde-
rungen durch den Landessportverband sind z. B. an eine Kofinanzierung durch die 
Kommune gekoppelt. Ein solcher Vorschlag sollte der Ratsversammlung angetragen 
werden. 

Bürgermeister Winter nennt als Hintergrund für den Antrag des SCvP, dass 34 Fest-
macher zur Sicherung der Wellenbrecher angebracht werden sollen.

Der Vorsitzende ergänzt, dass infolge der Corona – Pandemie kein Arbeitsdienst 
stattfinden konnte und deshalb eine Fremdleistung in Anspruch genommen werden 
musste. 

Beschluss:

Für einen Zuschuss zur Sicherung von Wellenbrechern werden in den Haushalt 2021 
2.500 € eingestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 3                             Nein-Stimmen: 3                        Enthaltungen: 5
              
Der Antrag ist damit abgelehnt. 

Beiträge zur Haushaltskonsolidierung                                                  

Bürgermeister Winter richtet die Frage an die Fraktionen, ob noch Vorschläge zur 
Haushaltskonsolidierung zu erwarten sind; diese könnten dann in den Entwurf einge-
arbeitet werden. 

Ratsherr Landschof erklärt für die SPD – Fraktion, dass diese bis zum kommenden 
Dienstag, d. 22. Juni 2021, eingereicht werden. 

Ratsfrau Meyer hatte es so verstanden, dass die von der Kämmerei zur Konsolidie-
rungsrunde vorgelegte Liste diesen Bereich abgedeckt hätte. 

Bürgermeister Winter nennt Bespiele, wie Prüfaufträge oder Hebesatzerhöhungen. 
Besser wären allerdings eigene Vorschläge aus den Fraktionsreihen.

Hauptausschussvorsitzender Buth nennt als letzten Termin für Konsolidierungsbei-
träge der Selbstverwaltung Mittwoch, den 23. Juni 2021. Die Beschlussfassung hier-
über müsste unmittelbar in der Ratsversammlung am 30. Juni 2021 erfolgen, da vor-
her der Hauptausschuss nicht mehr tagt. 

Ratsherr Jagusch bittet zu beachten, dass einiges, z. B. Hebesatzanhebungen oder 
Inflationsausgleiche, erst ab 01. Januar 2022 wirksam werden können. Für eine Er-
höhung der Parkgebühren bzw. Änderungen der gebührenpflichtigen Zeiten ist je-
doch der Bürgermeister zuständig. 
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Bürgermeister Winter wiederholt die in der Konsolidierungs AG getroffene Aussage, 
dass Anregungen für den Haushalt 2021 benötigt werden. Eine mögliche Anhebung 
der Parkgebühren sieht der Bürgermeister als eine gemeinsame Aktion unter Einbe-
zug der Selbstverwaltung an. 

Ratsherr Kalinka ergänzt, dass die CDU – Fraktion nicht der Vorwurf ereilen kann, 
sie hätte sich in den letzten Jahren in diesem Punkt nicht ausreichend beteiligt. Die 
Vorschläge sollten gemeinsam mitgetragen werden. 

Der Bürgermeister verweist darauf, dass die Verwaltung einige Anstöße zu Konsoli-
dierungsmaßnahmen vorgelegt hat. Er hat Rückmeldungen aus den Fraktionen für 
ein Meinungsbild erwartet, was davon eventuell realisiert werden könnte. 

Ratsherr Dr. Erdtmann gibt dem Bürgermeister in dieser Hinsicht Recht. Alle hatten 
die Gelegenheit, sich in die Konsolidierung einzubringen. Auch seine Fraktion hat 
dies bisher nicht genutzt und wird es aber bis zum 23. Juni 2021 nachholen. 

Ratsherr Schröder vertritt den Standpunkt, dass es irgendwann nichts mehr zu kon-
solidieren gäbe. Sein Beitrag wäre die Vermietung von Tagesplätzen auf dem Park-
platz Ascheberger Straße gegen eine günstige Gebühr. 

Ratsherr Meußer sieht es für alle Fraktionen als zumutbar an, bis zum nächsten 
Mittwoch Konsolidierungsbeiträge einzureichen.  

Hauptausschussvorsitzender Buth bittet die Verwaltung darum, bis Freitag, d. 25. 
Juni 2021 eine Zusammenfassung der Konsolidierungsvorschläge ohne Berechnung 
an alle Ratsmitglieder herauszugeben. 

Die Hauptausschussmitglieder pflichten dem Vorsitzenden einvernehmlich bei.
  

9.1 . Produktbuch des Hauptausschusses für das Haushaltsjahr 2021
Beschluss: 

Das Produktbuch des Hauptausschusses für das Haushaltsjahr 2021 mit den Ände-
rungen aus der heutigen Sitzung wird beschlossen.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 1

9.2 . Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2021
Beschluss:

Der Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2021 mit den Än-
derungen aus der heutigen Sitzung wird beschlossen. Der Ratsversammlung wird 
empfohlen, einen gleichlautenden Beschluss zu fassen.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 1



26

Hauptausschussvorsitzender Buth unterbricht die Sitzung um 22:45 Uhr für eine 
Pause. 

Er eröffnet die Sitzung erneut um 22:50 Uhr.

Vorsitz
(Ingo Buth)

Protokollführung
(Ingo Bausdorf)
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